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DA. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

Il- 83CJ'1dcr Beilag~n zu den Stenographischen Protokollen 

des NationJlrJtcs XVI!. Gcsetzecbungspcriod; 

Zahl: 50 115/273-11/2/89 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Rudolf PÖDER 

Parlament. 
10.1.7 Wie n 

Wien, am 29. Juli 1989 

38CJ-1 lAB 

1989 -08- 03 

zu 3963/J 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Or. PILZ und Freunde haben 

am 15. Juni 1989 unter der Nr. 3963/J an mich eine schriftli

che parlament.arische Anfrage betreffend "übergriffe der 

Polizei und Gendarmerie" gerichtet, die folgenden Wortlaut 

hat: 

"1. Wie lautet der Polizeibericht iiber nachst.ehend mit Datum, 
Opfer und Ortsangabe bezeichneten Vorfall? 

2. Wurde gegen in diesen Vorfall verwickelte Beamte Strafanzeige 
erstattet? 

3. Falls Strafverfahren gegen in den Vorfall verwickelte ßeamte 
stattfanden, wie endeten diese Verfahren in erster, wie in 
zweiter Instanz? 

4. Fall~ es rechtskräftige Verurteilurygen von in.diese Verfahren 
verwIckel te Beamten gab, welche dienstrecht lIchen K()nseq\H~n
zen wurden gezogen? 

5. Falls es zu Versetzungen von Beamt.en kam l in welche Kommissa
riate bzw. Gendarmerieposten erfolgten dIese? 

6. Wurden gegen den Beschwerdeführer im 7.usammenhang mit. der 
Strafa~zeige gegen in. den yorf~ll verwickelte Beamten st.raf
recht.IIche Scfirltt.e eIngeleItet. 

7. Bejahendenfalls: nach welchen Bestjmmungen des Strafgesetzbu
ches wurden strafrechtliche Schritte gegen den ßeschwerde
führer eingeleitet? 

Vorfall: 15.3.1987 
MUHlJ1F.RGER Manfred, Wachzimmer West.bahnhof" 
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Anläßlich der Beantwortllng von AnfragAn, die einigA Ihrer Frak-

tionskollegen im Vorjahr an meinen Amtsvorgänger gerichtet haben, 

wurde darauf hingewiesen, daß die einschlägigen gesetzlichen 

Bestimmungen der Strafprozeßordnung die Sicherheitsbehörden dazu 

verpflichten, Anzeige an die Staatsanwaltschaft zu erstatten; nur 

die Anklagebehörde befindet darüber, ob im Einzelfall ein Straf-

verfahren eingeleitet wird oder nicht. Der im Art. 90 Abs. 2 B-VG 

1929 normierte Anklagegrundsatz hat dieses System verfassungsge-

set 701. i eh fes tgeschr i eben. Demen t sprechend werdpn "BE-~schwerdHf ä 1-

le", die sich auf Mißhandlungen durch Organe der Sicherheitsexe-
1 

kutive beziehen, weder nach geltendem Recht vom "internen Bürger-

service" geprüft noch im Rahmen des einfachgeset.zlich Möglichen 

de lege ferenda "externen und unabhängigen Kommissionen" überant.-

wo~tet werden können. Auch in Zukunft werden daher strafrechtlich 

relevante Vorwürfe gegen Organe der Sicherheitsexekutive von 

Staatsanwaltschaft und St.rafgericht tiberprUft. werden mtissen. 

Es kann jedenfalls keine Rede davon sein, daß solche Mißhandlun-

gen von dAn Sicherheitsbehörden gedeckt., von den St.aat.sanwalt-

~chaften nicht verfolgt und von den Gericht.en nicht geahndet 

werden. Vielmehr sind die Sicherheitsbehörden - wie ausgeführt 

zur Anzeige verpflichtet und die St.aat.sanwaltschaft.en nach einer 

im Vorjahr vom Bundesminister für .Justiz getrOffenen und von mir 

gebilligten Entscheidung angewiesen, in Fällen, in denen solche 
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Anzeig~n nicht off~nbar haltlos sind, g~richtliche Vorerhebung~n 

zu veranlass~n. 

Außerd~m hat mein Ministerium gem~insam mit dem Bundesministerium 

für Justiz im vergangenen Mai gemeinsame Richtlinien über die 

Verständigung Dritter von der F~stnahm~ von Person~n durch Organe 

des öff~ntlichen Sicherheitsdienstes und über den Verkehr mit 

Rechtsbeist.änden erlassen, die Festgenommenen die Möglichkeit 

gewährleisten, unmittelbar vor oder nach Einlieferung zu Gericht 

persönlichen Kontakt mit einem Verteidiger aufzunehmen. 

Die Behaupt.ung, daß Organ~ d~s öff~ntlich~n Sjch~rheitsdienstes, 

die sich in Ausübung ihres Dienstes einer Mißhandlung schuldig 

gemacht haben, fast nie mit strafrechtlicher Verfolgung zur~ch

nen haben, irifft daher sicher nicht zu. Freilich gilt auch für 

Beamte, gegen die solche Vorwürfe erhoben werden, der' in der 

Verfassung (Art. 6 Abs. 2 EMRK) v~rankerte Grundsatz der Un-

schuldsvermutung, sodaß bis zum Beweis des G~gent~iles von ihrer 

Schuldlosigkeit auszugehen ist. 

Im einzelnen führe ich zur vorliegenden Anfrage aus: 
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MÜHLBERG wurde am 18. März 1987 nicht wie in der Anfrag~ ange-

führt, am 15.3. - um 23.40 Uhr, aus Gründen, auf die ich im 

Hinblick auf die Verpflichtung zur Wahrung des Amtsgeheimnisses 

ohne die Zustimmung des Betroffenen nicht eingehen kann, festge-
I 

nommen. Der übersteIlung in das Kommissariat setzte er Widerstand 

entgegen, sodaß ihm Handfesseln angelegt. werden mußten. Beim 

Einsteigen in den Streifenkraftwagen stieß er mit dem Kopf gegen 

die Regenrinne des Kraft.fahrzeuges und zog sich dadurch eine 

kleine Beule zu. Am ].4.4.1987 langle bei der Bundespolizeidirek-

tion Wien eine Anzeige, derzufolge MÜHLBERG bei der Amtshandlung 

am 18.3.1987 am Körper mißhandelt. und verletzt. worden sei, ein. 

Zu Frage 2: 

Der gesamte Aktenvorgang wurde der Staatsanwaltschaft Wien zur 

strafrechtlichen Beurteilung vorgelegt. 

Zu Frage 3: 

Das Verfahren beim Strafbezirksgericht Wien wegen §§ R3 Absatz 1 

und 125 StGB ist noch anhängig. 

Zu Frage 1:-=.. 

Entfällt im Hinblick auf die Beantwortung der Frage 3. 
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7. u Fra K~=-lL~. 

Ein Beamter wurde der Bundespolizeidirnktion Leoben dienstzuge

teilt, ein Beamter ist mit 31.5.19R9 freiwillig ausgeschieden. 

Zu Fra~..l. 

Nein. 

Zu Frage 7: 

Entfällt im Hinblick auf die Beantwortung der Frage 6. 
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